
Gebühr /Stand: 01.09.2019)  

Der Städt. Sing- und Musikschule Neutraubling 

Fach Dauer/Minuten wöchentlich mtl./Euro  jähr./Euro 

Grundfächer: 

Musikalische Früherziehung 60  20,00  240,00 

Musikalische Orientierungsstufe 45  10,00  120,00 

Eltern-Kind-Gruppe 45  20,00  240,00 

Los geht´s – Spiel gemeinsam - 45  22,00  264,00 

Instrumentenkarussell 

Spielkreise – Flöte, Trommel, Orff, 30   (3 – 6 Kinder)  18,00  216,00 

Instrumental- und Vokalfächer: 

Einzelunterricht 30  50,00    600,00 

 45  80,00    960,00 

 60  97,00  1164,00 

 

Gruppenunterricht 45  (2 Kinder)  37,00    444,00 

 45  (3 Kinder)  32,00    384,00 

 45  (4 Kinder)  28,00    336,00

  

Chöre, Ensembles, Orchester, Bands: 

Ohne Besuch eines Instrumental- oder Vokalfaches    5,00     60,00 

Bei Belegung eines Instrumental- oder Vokalfaches frei.    0,00       0,00 

Besondere Angebote: 

Musiktherapeutische Gruppe 45  20,00   240,00 

Samba – Gruppe 60  25,00   300,00 

Veeh – Harfen – Gruppe 60 (2x im Monat)  15,00   180,00 

Veeh – Harfen – Gruppe  45/60  20,-/25,-   240,-/300,- 

Bläserklasse incl. Leihgebühr 45 + 60  40,00   480,00 

Studium vorbereitende Ausbildung 60 Min. Hauptfach  97,00  1.164,00 

(SVA) 30 Min. Nebenfach 

 Ensemble, Theorie/Gehörbildung 

 

Mietgebühr Instrument:    13,00 

Bei Instrumentenkarussell:     8,00 

Zur Unterrichtsgebühr/Chorgebühr wird ein einheitlicher monatlicher Sockelbetrag in Höhe von 3,-- Euro 

erhoben. Dieser wird auch dann nur einmal erhoben, wenn der Schüler Unterricht in mehreren Fächern 

besucht. Der Betrag wird zusammen mit der Unterrichtsgebühr abgebucht. Der Sockelbetrag wird für 

Verwaltungskosten, Gebäudeunterhalt sowie Instrumentenanschaffungen und –pflege erhoben. Der 

Sockelbetrag wird nicht für den Besuch der Musiktherapeutischen Gruppe und der Bläserklasse erhoben. 

Ermäßigung der Unterrichtsgebühren: 

Sozialermäßigung wird auf schriftlichen Antrag gewährt (max. 50 %). Der Antrag ist bis spätestens  

01. Oktober des lfd. Schuljahres einzureichen. 

Geschwisterermäßigung: 

Ab 2 Kinder je 10%, 3 Kinder je 20%, 4 Kinder je 30 %,  

5 oder mehr Kinder je 40 %. 


